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len und ähnlicher schädlicher Unkräuter, na¬
mentlich auch des sogenannten Keddicks, mög¬
lichst zu befördern, und in denjenigen Distric-
ten, wo sich solche befinden, die Ausschüsse zu
versammeln und mit denselben die, nach der
Localität, über den fraglichen Gegenstand zu
treffenden Maaßregeln zu berathen, auch dic-
serhalb an die Regierung zu berichten, damit
die etwa weiter erforderlich scheinenden Vor¬
kehrungen getroffen werden können.

(Die besonders abgedruckte Anweisung zur
Vertilgung der Wucherblume wird von
den Aemtern und Stadt -Aemtern gra¬
tis vertheilt.)

24) Regierungs - Bekanntmachung
vom izten Zuny 1824. , xudl . am
r/ten ojä.

Feyer der Iah - Der diesjährige  Jahrestag der

"2^ . ^ Schlacht beyBelle - Alliance  soll am
Schlacyten bey ^ ^ ^
Bclle -Lll -ance Sonntage den 2osten Iunms , und der Zah-

undbeyLeipzlg.xeK^ ^ der Schlacht bey Leipzig  am
Sonntage den 17ten October, im ganzen Herzvg-
thum Oldenburg und in der Herrschaft Zever,
auf gleiche Weise 'wie in den vorhergcgange-
nen Zähren, durch Gottesdienst gefeyert wer¬
den, welches hiedurch zur öffentlichen Kunde
gebracht wird.
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